
	 	 	
	

Schüleranmeldebogen Schuljahr 2026/2027


Schüler/in


weiblich �	 männlich �	 


Erziehungsberechtigte


Mutter


Vater


Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnung und bei Fragen zum Zusammenleben der Elternteile 
gemäß der aktuellen Rechtsprechung und des BGB erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch, auf Karteikarten und in Akten. Die weitere 
Datenverarbeitung richtet nach den weiteren Vorschriften des landeseigenen SchulG sowie den ggf. ergänzenden Bestimmungen der 
Datenschutzverordnung Schule. Sie haben gemäß Schulgesetz ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen 
des Datenschutzrechts können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten Ihres Bundeslandes wenden.


Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit Bekenntnis/Religion

Straße PLZ Ort

Name Vorname

Straße (nur wenn abweichend) PLZ Ort (nur wenn abweichend)

Name Vorname



Sonstige (Wohngruppe, Vormund etc.)


Telefon / E-Mail Erziehungsberechtigte


Straße (nur wenn abweichend) PLZ Ort (nur wenn abweichend)

Name bzw. Wohngruppe Vorname bzw. Betreuer

Straße (nur wenn abweichend) PLZ Ort (nur wenn abweichend)

Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe (u.a. EU-DSGVO)

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die 
häufigsten Konstellationen - mit Konsequenen für die Befugnis, Daten des Kindes an die Personenweiterzugeben - sind:

a)	 Zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten	 	 	 	 	
an beide Elternteile grundsätzlich zulässig.	 	 	 	 	 	 

b)	 Dauernd getrenntlebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn,	 	 	 	 	 	
gerichtlich ist etwas Anderes geregelt (§ 1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide 		 	 	 	 	
Elternteile zulässig, aber bei gerichtlicher anderer Entscheidung Übermittlung nur an den		 	 	 	 	
festgelegten Sorgeberechtigten.	 	 	 	 	 	 

c)	 Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB):	 	 	 	 	
a) Gemeinsames Sorgerecht Abgabe einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters: 	 	 	 	 	 	
Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht?

Ja �
 Gerichtsurteil /Negativbescheinigung des 


Jugendamtes von:


Bitte zur Anmeldung mitbringen!

Einsicht erhalten am: 


Unterschrift Aufnehmender:

Nein � Bei „nein“: Ich verpflichte mich den ebenfalls Sorgeberechtigten über schulische 
Angelegenheiten zu informieren. Von mir an die Schule übermittelte Entscheidungen sind 
vorab geklärt.


Ja �

Nein �

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben?

Ja �


Nein �

Bei „nein“: Ich verpflichte mich, den ebenfalls Sorgeberechtigten über schulische Angelegenheiten zu informieren. Von mir 
an die Schule  übermittelte Entscheidungen sind ebenfalls vorab geklärt.

Ansprechpartner Festnetz mobil E-Mail Adresse



	 	 	
	

Notfallkontakte


Mutter


Vater


Funktion (Oma, Opa, Tante etc) Name Telefon

Masernschutz
 Ja � Nein � eingesehen am: 


von:


